
Amts- u. MitteilungsblattAmts- u. Mitteilungsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching und der Mitgliedsgemeinden

GEMEINDE

NEUCHING
GEMEINDE

OTTENHOFEN
Verantwortlich: Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching, Telefon 0 81 23 / 93 26 60 • Fax: 0 81 23 93 26 80

Herausgeber: Franz Prummer, Druck, Verlag und Anzeigen: PRIMO-Ortsnachrichten Verlag GmbH, 81805 München,
Postfach 82 05 25, 0 89 / 42 24 26, Fax 0 89 / 42 21 23

41. JAHRGANG FREITAG, 01. JUNI 2018 NUMMER 11

j ¢ @ k ˚ g u e ø { ?
j 2 c ˙ ! ‰ = l ª Ø q Ø 2 fi 2 f ª q % + ! Æ = w $ 2 c ª 2 l % + f ª Ø ¨ @ ! = + ! l q w $ 2 c ª 2 l % + f ª Ø
j º c q f = ; 2 ª , 2 c ? L ! ª q • 2 f q

St. Martin Straße 9, 85467 Oberneuching
Tel. 08123 / 93 26 60, Fax 93 26 80
E-Mail: info § vg-oberneuching.de (für allgem. Angelegenheiten)

sekretariat § vg-oberneuching.de (für Mitteilungen im Amtsblatt)
Internet Adresse: www.vg-oberneuching.de
Geschäftszeiten: MontagbisFreitag: 08 - 12 Uhr

Mittwoch: 14 - 18 Uhr
Verkehrsüberwachung: Montag: 09 - 11 Uhr

Mittwoch: 14 - 16 Uhr

Gemeinde Neuching - 1. Bgm. Hans Peis
E-mail: peis § vg-oberneuching.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 08123 / 93 26 63)

Gemeinde Ottenhofen - 1. Bgm. Nicole Schley
E-mail: schley § vg-oberneuching.de
Bürgersprechstunde jeden Mittwoch von 15 - 17 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 08123 / 93 26 64)
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ø w u @ e ` ¢ ? Polizei: 110
KrankenhausErding 08122/59-0 Rettungsdienst u. Feuerwehr: 112
LandratsamtErding 08122/58-0 Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117
PolizeiErding 08122/968-0

Gemeinschaftspraxis Niederneuching
Dr. Legler, Dr. Brummer 08123 / 99 11 30

Schulen: Grundschule Niederneuching 08123 / 14 55
Grund- u. Mittelschule Finsing 08121 / 814 17
Grundschule Ottenhofen 08121 / 487 07
Orterer Grund- u. Mittelschule Wörth 08123 / 93668-00

Kindergärten: Kindergarten St. Martin Oberneuching 08123 / 25 25
Kinderhaus Sancta Katharina Ottenhofen 08121 / 10 07

Büchereien: Neuching 08123 / 988 79 96
Ottenhofen 08121 / 42 90 19

Nachbarschaftshilfe Ottenhofen 08121 / 616 29

Arbeitskreis Senioren Neuching - Fahrdienst 08123 / 17 37
08123 / 920 64

Ver- und Entsorgung:
Abwasserzweckverband Erdinger Moos 08122 / 498-0
Wasserzweckverband Moosrain 08122 / 982 80
NOTRUF: WZV Moosrain 0800 / 666 77 246

+ Gemeinde Ottenhofen 0800 / 666 77 246
Erdgas Südbayern 08122/97790 Sempt EW 08122 / 982 70

Recyclinghof Neuching: Öffnungszeiten
01.04. -31.10.eines jedenJahres Mi. 16 - 19 Uhr / Sa. 09 - 12 Uhr
01.11. -31.03.eines jedenJahres Mi. 15 - 18 Uhr / Sa. 09 - 12 Uhr

Recyclinghof Ottenhofen:
Öffnungszeiten Mi. 16 - 18 Uhr / Sa. 10 - 12 Uhr

Kirchen: Pfarramt Neuching, St.-Martin-Str. 5 08123 / 28 28
Pfarramt Ottenhofen, Pfarrweg 1 08121 / 3382

ß 2 c 2 f = q % + ! Æ = q , f 2 ª q = 2

˚ Ł º = + 2 s 2 ª ª º = , f 2 ª q =

Sa.02.06. Herz Apotheke im City-Center,
Poing, Alte Gruber Str. 2 - 6, Tel.: 08121/97 67 76
Park-Apotheke, Erding-Klettham, Liegnitzer Str. 18,
Tel.: 08122/90 23 06

So.03.06. Herz Apotheke im Ärztehaus, Poing, Bürgerstr. 2,
Tel.: 08121/99 55 00
Stadt-Apotheke, Erding, Lange Zeile 4,
Tel.: 08122/14 75 4

Sa.09.06. Stern-Apotheke, Poing, Poststr. 21, Tel.: 08121/81 78 7
Rosen Apotheke, Oberding, Hauptstr. 39,
Tel.: 08122/84 04 4

So.10.06. St. Ulrich Apotheke, Pliening, Münchener Str. 3,
Tel.: 08121/81 14 5
Johannes Apotheke, Erding, Friedrich Fischer Str. 7,
Tel.: 08122/13 60 6
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GemeindeNeuching Do., 14.06.2018
Gemeinde Ottenhofen
Ottenhofen, Siggenhofen,
Lieberharting,Herdweg Do., 14.06.2018
Keckmühle Fr., 01.06. / Do. 28.06.2018
Unterschwillach, Wimpasing,
Grund,Steinweg Sa., 02.06. / Fr. 29.06.2018

Die Säcke werden in Rollen pro Haushalt ausgegeben:
in der VG Oberneuching, in den Recyclinghöfen Oberneuching und
Ottenhofen und beim Lebensmittel Kornek Niederneuching und
”Unser Kramer” Ottenhofen.

• c º $ ‰ 2 fi fi 0 ‰ ‰

Oberneuching: Recyclinghof, Hauptstraße
Fr., 28.09.2018, 09.15-10.00 Uhr

Niederneuching: Forellenweg
Do., 27.09.2018, 08.00-08.45 Uhr

Ottenhofen: Recyclinghof, neuer Friedhof
Do., 26.07.2018, 09.00-10.00 Uhr
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GemeindeNeuching Fr., 01.06. / Do. 28.06.
GemeindeOttenhofen Do., 21.06.2018



vom: 02.05.2018 
von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße 
05:39 Uhr 09:00 Uhr Neuching-Wolfsleben, 

Münchner Str., i. H. 
Einm. Birkenstraße 
BHS 

München 1353 53 

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 77 km/h 

vom: 02.05.2018 
von bis Standort Richtung Fahrzeuge Verstöße 
09:22 Uhr 13:00 Uhr Neuching-

Oberneuchingermoos, 
Moorkulturstraße, i. H. 
Trafohaus

Lüß 62 10 

Gemessene Höchstgeschwindigkeit: 74 km/h 
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Hermansdorfer Johann zum 75. Geburtstag
Schwarzenbeck Josef zum 78. Geburtstag
Ringlstetter Josefa zum 79. Geburtstag
Bauer Ursula zum 84. Geburtstag
Hausmann Angela Maria zum 66. Gaburtstag
Arlt Sigmar Walter zum 71. Geburtstag
Zisler Günter Wilhelm zum 78. Geburtstag
Gebauer Dieter Walter Armin zum 67. Gaburtstag
Weyand Wolfram zum 66. Geburtstag
Fink Konrad zum 70. Geburtstag
Hollenbenders Bruno Wilhelm zum 77. Geburtstag
Schillmeier Peter Josef Eduard zum 67. Geburtstag
Erbeck Haldis Friederike zum 71. Geburtstag
Herkner Roland Alexander zum 74. Geburtstag
Kroh Richard Georg zum 67. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.
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Gemeinde Neuching
Die Protokolle der Kommunalen Verkehrsüberwachung liegen vor.

Ergebnisse:
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findet imSitzungssaaldesRathausesOberneuchingeineöffentlicheund
nichtöffentliche Gemeinderatsitzung statt, zu der hiermit eingeladen
wird.

Tagesordnung öffentlicher Teil:

TOP Thema
1 Protokoll der Sitzung vom 08.05.2018
2 Bauanträge/Vorbescheide/Voranfragen

Vorbescheid: Errichtung von 2 Einfamilienhäuser mit Garage und
Carport
Bauort: Angerweg 8, Fl.-Nr.: 970, Gemarkung Oberneuching
- Erneute Behandlung

3 1. Äderung des Bebauungsplans ”Niederneuching, Fl.Nr. 31”
- Behandlung der Stellungnahmen aus der öffentlichen

Auslegung
- BehandlungderStellungnahmenausderBeteiligungderTräger

öffentlicher Belange
- Satzungsbeschluss

4 Erweiterung Kinderhaus St. Martin
- Vergabe von Bauaufträgen

5 Bekanntmachungen aus nichtöffentlicher Sitzung

6 Informationen
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Am Mittwoch, 13.06.2018, findet eine Straßenreinigung
in folgenden Straßen statt:

- Oberneuching: Hauptstr. und St.-Martin -Str.
- Niederneuching: Münchner Str. mit Kanalbrücke

und Moosinninger Str.

Die Gemeinde Neuching (Lkr. Erding)
sucht für ihr Kinderhaus St. Martin

zum 01.09.2018 oder einem späteren Zeitpunkt
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in Teilzeit (30 Wochenstunden)

WirsindeinHausfürKinder undsuchen fürunsereKrippengruppe,
die im September neu eröffnet wird, eine/n Kinderpfleger/in die/der
sich auf die spannende Aufgabe in einer altersgemischten Einrich-
tung freut.
Unsere Kinder sind im Alter von ca. einem Jahr bis 11 Jahren. Es wä-
re schön, wenn auch Sie, wie wir, gerne im Team arbeiten und flexi-
belaufdieBedürfnisseunseresgesamtenHauseseingehenwollen.

Wenn Sie neugierig geworden sind, dann besuchen Sie uns doch
aufunserer Homepage www.kiga.vg-oberneuching.de. Hier können
Sie die Kinder, das Team und unser Haus kennen lernen.
Die Gemeinde Neuching als Arbeitgeberin bietet eine Arbeitsstelle
mit Vergütung, Urlaub und den üblichen Sozialleistungen nach den
Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes (TVöD - Sozial- und
Erziehungsdienst) sowie einer Arbeitsmarktzulage.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte per E-Mail (max. 5MB) an
holzinger § vg-oberneuching.de oder per Post an Verwaltungsge-
meinschaft Oberneuching, St. Martin Straße 9, 85467 Neuching.
Bewerbungsschluss ist der 13.06.2018.
Für Auskünfte stehen die Kinderhausleiterin Fr. Tilge (08123/2525)
und in der Zeit vom 28.05. − 30.05. Fr. Tilge (08123/9326-69) gerne
zur Verfügung.
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Gemeinderat hat am 27.02.2018 den o.g. Bebauungsplan als Satzung
beschlossen.

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt
gemacht. Der o.g. Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in
Kraft.
Die Satzung liegt samt Begründung ab ortsüblicher Bekanntmachung
bei der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching St. Martin Straße 9,
85467 Oberneuching, Zimmer Nr. 12 aus und kann während der allge-
meinen Dienststunden (Mo - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch auch 14.00
- 18.00 Uhr) eingesehen werden. Zusätzlich ist der Bebauungsplan auf
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching jederzeit
abrufbar.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind; der Sachverhalt der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42
BauGB eingetretenen Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird.

Oberneuching,01.06.2018 Hans Peis,
GemeindeNeuching 1. Bürgermeister
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Die Gemeinde Neuching hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 er-
lassen, sie tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.
Die Haushaltssatzung mit samt ihren Anlagen wurde in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching in Oberneuching,
St.-Martin-Str. 9, 85467 Neuching, Zimmer 11, niedergelegt (Art. 26 Abs.
2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung ei-
ner Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftsstunden be-
reitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung, Art. 65 Abs. 3 Gemeinde-
ordnung).
Das Landratsamt Erding hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben
vom 08.05.2018, Az.: 31-1- 941 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan rechtsaufsichtlich gewürdigt.
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AufGrundderArt.63 ff derGemeindeordnung(GO)erläßtdieGemeinde
Neuching folgende Haushaltssatzung:

* ¸
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird hiermit
festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.952.120,00 EUR
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.177.845,00 EUR
ab.

* ˘

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

* <

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

* “

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 300 v.H.
b) für Grundstücke (B) 300 v.H.

2. Gewerbesteuer 350 v.H.

* ¿

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 130.000,00 EUR festgesetzt.

* ”

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Oberneuching,18.Mai2018 Hans Peis
GemeindeNeuching Erster Bürgermeister
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Striedner Erika Annemarie zum 67. Geburtstag
Bernhard Maria Elfriede zum 68. Geburtstag
Scherer Johann zum 87. Geburtstag
Knopff Renate Elfriede zum 70. Geburtstag
Thalhammer Therese zum 88. Geburtstag
Wagner Renate Maria zum 77. Geburtstag
Eberhardt Ursula zum 66. Geburtstag
Michalk Elisabeth zum 69. Geburtstag
Weiß Max Anton zum 82. Geburtstag
Hirler Benedikt zum 90. Geburtstag
Ohren Hermine zum 70. Geburstag
Riedl Maria zum 87. Geburtstag
Hübl Reinhold zum 78. Geburtstag
Huber Michael Wolfgang Georg zum 65. Geburtstag

Den Jubilaren unsere herzlichsten Glückwünsche.
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Am Dienstag, 12.06.2018, findet um 19:30 Uhr, im Schützenheim Otten-
hofen in der Josef Vogl- Halle, eine öffentliche bzw. nichtöffentliche Sit-
zung des Gemeinderates Ottenhofen statt, zu der hiermit eingeladen
wird.
Die genaue Tagesordnung kann zeitnah der örtlichen Presse, den An-
schlagtafeln der Gemeinde Ottenhofen oder unserer Internetseite
(www.vg-oberneuching.de Ottenhofen/Gemeinderat/Einladungen) ent-
nommen werden.
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Die Gemeinde Ottenhofen weist darauf hin, die Wasserzähler bzw. die
gesamte hausinteme Wasserversorgung in tumusmäßigen Abständen
zu überprüfen (Empfehlung: 1x pro Monat).
Sollten dabei irgendwelche Veränderungen bzw. Besonderheiten fest-
gestellt werden (z.B.leichtes Rauschen, Drehen des Rades im Wasser-
zähler bei zugedrehten Wasserhähnen oder Falschanzeige), so sind un-
verzüglich entweder die Gemeinde Ottenhofen -Tel. 08123/932660 oder
einer der Gemeindearbeiter, Herr Glawian unter der Handy-Nr. 0172/
3898323; Herr Schwanzer unter der Handy-Nr. 0172/8475458, zu ver-
ständigen.
Die Überprüfung wird im Interesse jedes Einzelnen empfohlen.
Künftig werden bei Leckagen nur noch 50 % der ”Mehrmenge” berück-
sichtigt.

Ferienprogramm Ottenhofen:Auch in die-
sem Jahr hat das Ferienprogramm-Team
wieder ein vielseitiges und umfangreiches
Programm zusammengestellt, damit es den
Kindern in den Sommerferien nicht langwei-
lig wird. Die Programme sind gedruckt und
nun kann man sich aus dem Angebot in aller
Ruhe etwas raussuchen. Die zentrale An-
meldung findetam30.Juni von9bis10.30 in
der Grundschule am Meillerweg 3 statt.

Für die tolle Orga möchte ich mich bei Caroline Hartmann, Petra Neitzel,
Mirjam Brelewski, Tilman Börner, Verena Seidl und Anja Eberhard ganz
herzlich bedanken, genauso wie bei allen Ehrenamtlichen für die Ange-
bote und die Zeit, die sie für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stel-
len.

Baugebiet am Schlehbach: In der letzten Gemeinderatssitzung haben
wir erneut über das geplante Baugebiet beraten, der Planungsverband
und der Straßenplaner haben den jeweiligen aktuellen Planungsstand
und die vorgeschlagenen Festsetzungen des Bebauungsplans vorge-
stellt. Die Fraktionen möchten jetzt nochmal über die Details schauen,
die Lage der Mehrfamilienhäuser und die Straßenplanung des Schleh-
bachwegs sollen nochmals überdacht werden. In der nächsten Sitzung
werden die Beratungen weiter gehen.

Ersatzstraße Wimpasinger Brücke: Die Planungen für die Ersatzstra-
ße wurden ebenfalls vorgestellt, die nach Vorschrift einen Regelquer-
schnitt RQ9benötigt, was eineFahrbahnbreitevon 6m und eine Bankett-
breite von 1,50m links und rechts bedeutet. Im Kurvenbereich ist eine
Aufweitung auf 7,25m Fahrbahnbreite einzuplanen. Nach Rücksprache
mit der Regierung dürfen wir die Fahrbahn auf 5,50m Breite reduzieren,
wenn das Verkehrsaufkommen gering ist. Deshalb werden wir jetzt eine
Verkehrszählung durchführen und hoffen auf die Einschätzung ”wenig
Verkehr”.
Und nein, wir sind im Gemeinderat nicht amüsiert über diese Planung,
aber sie ist tatsächlich mit Förderung wesentlich günstiger als der Brük-
kenersatzbau zzgl. Unterhalt und erschließt zusätzlich noch einen Au-
ßenlieger. Ein Beschluss fällt erst nach der Verkehrszählung.
Fundsache: An der Sempt ist von Spaziergängern ein Saugschlauch ge-
funden worden, den wir nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschafts-
amt (WWA) in den Bauhof gebracht haben. Er kann dort zu den üblichen
Bauhofzeiten abgeholt werden. Ich wurde vom WWA gebeten, folgen-
den Hinweis zu veröffentlichen: Für die Entnahme von Wasser aus der
Sempt braucht man eine Genehmigung, die beim WWA beantragt wer-
den kann.

Herzlichst, Ihre Nicole Schley
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Die Gemeinde Ottenhofen hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2018
erlassen, sie tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.
Die Haushaltssatzung 2018 mit samt ihren Anlagen wurde in der Ge-
schäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching in Oberneu-
ching, St.-Martin-Str. 9, 85467 Neuching, Zimmer 11, niedergelegt (Art.
26 Abs. 2 GO) und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäfts-
stunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung, Art. 65 Abs. 3
Gemeindeordnung).
Das Landratsamt Erding hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben
vom 09.05.2018, Az.: 31-1-941 die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan rechtsaufsichtlich gewürdigt.
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AufGrundderArt.63 ff derGemeindeordnung(GO)erläßtdieGemeinde
Ottenhofen folgende Haushaltssatzung:

* ¸

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird hiermit
festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.655.710,00 EUR
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.646.685,00 EUR
ab.

* ˘

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

* <

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

* “

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 320 v.H.
b) für Grundstücke (B) 320 v.H.

2. Gewerbesteuer 340 v.H.

* ¿

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

* ”

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Oberneuching,18.Mai2018 Nicole Schley
GemeindeOttenhofen Erste Bürgermeisterin
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1. Breitband: Die 2. Abschlagszahlung wurde bezahlt und die Restar-
beiten sollten im März durchgeführt worden sein. Damit liegt die Ge-
meinde Ottenhofen weit vor dem eigentlichen Zeitplan und kann noch
in diesem Jahr die Förderung bei der Regierung von Oberbayern be-
antragen.

2. Das Brückengeländer in Alt-Herdweg wurde bei einem Unfall be-
schädigt. Aufgrund des hohen Alters (44 Jahre) zahlt die Versiche-
rung nur 30% der angebotenen Reparatur- bzw. Erneuerungskosten
von ca. 15.000 c. Damit blieben ungefähr 10.500 bei der Gemeinde
hängen.Eswerden jetztnochzweiAngeboteeingeholtunddanneine
Vergabe für eine der nächsten Sitzungen vorbereitet.

3. Auf Einladung der Bürgermeisterin, konnten sich Vertreter der VR-
Bank Erding anschauen, wofür die Gemeinde deren Spende von
1.000cvom 2. August 2017ausgegeben hat. Es wurdenTobematten
und ein Regal für die Mittagsbetreuung der Grundschule Ottenhofen
angeschafft. Die Kinder haben sehr anschaulich vorgeführt, wofür vor
allem die Tobematten gut sind!

4. Am 25.05.2018 treten die neuen Datenschutzrichtlinien in Kraft.

Diesbezüglich der Hinweis: In der öffentlichen Sitzung dürfen keine
Namen oder persönliche Daten preisgegeben werden. Bisher wur-
den Verstöße mit Strafen von maximal 300.000,00 c geahndet, dies
hat sich nun auf 20 Mio. c pro Vergehen erhöht. Es gibt vom öffentli-
chen Protokoll zwei Ausfertigungen, die vollständige Ausfertigung
kann jederzeit von allen Ottenhofener Bürgern im Rathaus eingese-
hen werden und die gekürzte Fassung erscheint im Amtsblatt (und
online auf der Homepage der VG). Diese Vorgehensweise ist mit der
Datenschutzfirma abgesprochen und gilt für die gesamte Verwal-
tungsgemeinschaft.

Beschluss: Ohne förmlichen Beschluss.
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Grundsätzliche Festlegung Entschädigung für beschränkt persön-
liche Dienstbarkeit
Vortrag:
Die Gemeinde Ottenhofen − Wasserversorgung betreibt und unterhält
mit ober- und unterirdischem Zubehör die Wasserversorgungsanlage.
Die Wasserversorgungsleitungen werden grundsätzlich im öffentlichen
Straßengrund verlegt. In der früheren Vergangenheit wurden, aus wel-
chen Gründen auch immer, Versorgungsleitungen in bzw. durch private
und landwirtschaftliche Grundstücke ohne beschränkt persönliche
Dienstbarkeit verlegt.
Aus aktuellen Anlass muss eine Versorgungsleitung auf dem Grund-
stück, Fl.Nr. 1235 (Gem. Ottenhofen) wegen einer Bebauung verlegt
werden. Eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit liegt nicht vor.
Aus diesem Grund hat auch die Gemeinde die Kosten der Verlegung zu
tragen.

Die Verwaltung hat mit dem Grundstückseigentümer vereinbart, dass
gleichzeitig mit der Verlegung eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit
an dem o.g. Grundstück eingetragen wird. Entlang der Versorgungslei-
tung wird ein sog. Schutz- bzw. Arbeitsstreifen mit einer Breite von 3 m
benötigt, d.h. jeweils 1,5 m links und rechts der Leitung.
Dem Grundstückseigentümer steht grundsätzlich für die Einräumung
des Leitungsrechts eine einmalige Entschädigung zu. Diese soll nach
herrschender Meinung 20% des Verkehrswerts betragen. Die Verwal-
tung legt zur Berechnung einen Verkehrswert von 7,50 c/m² für landwirt-
schaftliche Grundstücke zu Grunde (mittlerer Bodenrichtwert Lkr. Er-
ding) und schlägt deshalb eine einmalige Entschädigung in Höhe von
1,50 c/m² vor.

Beratung:
Die Bürgermeisterin erklärt, dass der Bodenrichtwert aus dem Jahr 2016
zugrunde liegt. Der neue Wert liegt derzeit noch nicht vor. Da die Ge-
meinde Ottenhofen als Wasserversorger kostendeckend arbeiten muss,
werdendieseeinmaligenAblösen für Dienstbarkeitenmit indenWasser-
preis einfließen. Je mehr Dienstbarkeiten die Gemeinde Ottenhofen be-
kommen kann, umso besser, da die Kosten für die Verlegung dann der
Eigentümer trägt und nicht mehr die Allgemeinheit. Eine Änderung der
Höhe der Entschädigung wäre nur durch die Fassung eines neuen Be-
schlusses möglich. Die neuen Werte sollten Mitte/Ende 2018 vorliegen.

Beschluss: Für die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit auf landwirtschaftlichen Grundstücken wird eine
einmalige Entschädigung in Höhe von 1,50 c/m² gewährt.

Ergebnis: 10 : 0
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Vortrag: Ottenhofen 26. März 2018

Betreff: Regeneration Rasenspielfelder

Sehr geehrte Frau 1. Bürgermeisterin Nicole Schley,
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates

die DJK SG Ottenhofen wird dieses Jahr nach Abschluss der Punkt-
spiele der Fußball Herrenmannschaften eine Regeneration unserer drei
Rasenspielfelder durchführen lassen.
Dies ist dringend erforderlich um für die neue Spielsaison 2018/2019
ordentlich bespielbare Spielplätze anbieten zu können. Die letzte ver-
gleichbare Pflegemaßnahme wurde 2015 durchgeführt.
Die voraussichtlichn Kosten werden, gemäß Angebot der Fa. Hilgers
Landschafts- und Sportplatzbau, 15.858 Euro betragen.

Wir bitten den Gemeinderat zu prüfen, ob die Gemeinde uns hierbei
finanziell unterstützen kann.
Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen
DJK SG Ottenhofen e. V.
Johannes Mann, 1. Vorstand



IndenHaushalt2018wurden−mangelsAntrag− fürdiePlatzpflegeoder
Sanierungsmaßnahmen weder im Verwaltungshaushalt noch im Ver-
mögenhaushalt Finanzmittel eingestellt. Sollte sich der Gemeinderat auf
einen Zuschuss gleich welcher Höhe einigen, wären folgende Wege
denkbar:

1) Im Falle, dass ein Nachtragshaushalt nötig werden sollte, kann der
Zuschuss mit eingearbeitet und dann noch 2018 ausgezahlt werden.

2) Der Zuschuss wird erst mit Inkrafttreten des genehmigten Haushalts
2019 ausgezahlt, d.h. voraussichtlich im April 2019.

Beratung:
Die Bürgermeisterin klärt auf, dass die letzten Pflegemaßnahmen 2015
durchgeführt wurden. Die letzten Zuschüsse der Gemeinde Ottenhofen
an die DJK SG Ottenhofen e.V. waren 2012 - 5.000,00 c für die Errich-
tung des Kleinfeldes + 1.900,00 c für den Bouleplatz, 2015 - 50.000,00 c

für die Sanierung des Sportheimes + 5.000,00 c für die Pflege der Plätze
und 2016 erneut 5.000,00 c für die Pflege der Plätze. Nach Rücksprache
mit dem Vorsitzenden seien für die DJK beide Vorgehensweisen in Ord-
nung (Auszahlung erst 2019 oder bei Nachtragshaushalt), da momentan
das Geld für die Kosten in Höhe von 15.858,00 c in der Kasse der DJK
sei. Der Platz sollte dann wieder für 2-3 Jahre gut hergestellt sein.

Beschluss: Der Gemeinderat gewährt der DJK Ottenhofen einen Zu-
schuss in Höhe von 12.000,00 Euro zur Platzpflege der
drei Plätze. Der Zuschuss wird entweder per Nachtrags-
haushalt oder mit Genehmigung des Haushalts 2019 aus-
gezahlt.

Ergebnis: 11 : 0
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Vortrag:
Im Jahr 2017 hat die Gemeinde das Schmalspurfahrzeug vom Typ Han-
sa APZ 1003 M angeschafft. In diesem Jahr sollte über den Erwerb einer
Aufsatzkehrmaschine beraten und beschlossen werden. Die Arbeits-
gruppe Bauhoffahrzeug empfiehlt die Anschaffung. Der Bauhof könnte
mit dem Aufsatz Kehrungen wann immer und wo auch immer nötig vor-
nehmen. Im Haushalt 2018 wurden dafür 40.000 ceingestellt.

Bürgermeisterin hat bei der Firma Henne Nutzfahrzeuge ein Angebot für
eine passende Maschine angefordert, das sich nunmehr auf 48.950,08 c

netto,damit58.250,60cbruttobeläuft.Daraufhinhatsieeinneues Ange-
bot für ein Vorführgerät angefragt. Der Berater dort hat ihr daraufhin eine
gebrauchte Aufsatzkehrmaschine (LKM Firma Trilety) angeboten, für
38.000cVHB. Einmalig kommen noch Kosten von 2.058c für die einma-
lige Vorrüstung bei Trilety (in Hallein in Österreich) dazu.

Die Kollegen vom Bauhof hat die Bürgermeisterin aufgefordert, eine Ge-
genüberstellung des geschätzten Arbeitsaufwandes ohne bzw. mit dem
Kehrmaschinenaufsatz auszuarbeiten, der wie folgt aussieht:

Das Einsatzgebiet für die Kehrmaschine sind Straßenkehren, Brücken,
breite Gehwege, Verschmutzungen bei Baustellen eigenen Wasser-
schäden, Spielplätze kehren, Innenhöfe, Schule, Halle, Kindergarten,
Friedhof, Containerplatz, Parkplätze usw.

Bisher musste 1 Mann mit den Traktor fahren und 2 Mann mit Schaufel
und Besen das Laub beseitigen. Für diese Arbeit müssten wir im Herbst
in Durchschnitt pro Tag 3 Stunden aufbringen. Teilweise auch mal den
ganzen Tag.

2 Monate á 3 Stunden = 120 Stunden x 3 Mann = 360 Stunden +
Traktor

Mit der Kehrmaschine benötigen wir 1 Mann für diesen Aufwand mit den
HANSA

2 Monate á 3 Stunden = 120 Stunden x 1 Mann = 120 Stunden + Hansa

Beschluss: Gemeinderat beauftragt die AG Bauhoffahrzeug, den ge-
brauchten Kehraufsatz zu besichtigen und die
Bürgermeisterin, ihn bei entsprechender Eignung zu er-
werben und die Vorrüstung des Schmalspurfahrzeugs
Hansa zu beauftragen.

Ergebnis: 10 : 1

Dringliche Anordnung: Verlegung öffentliche Wasserleitung Fl-Nr. 1235
Vortrag:
Auf dem landwirtschaftlichen Grundstück Flur-Nr. 1235 der Gemarkung
Ottenhofen wird durch den Eigentümer ein landwirtschaftliches Aus-
tragshaus mit Garagen errichtet. Die Wasserversorgungsleitung der Ge-
meinde Ottenhofen verläuft durch den Bauraum und musste verlegt wer-
den. Eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit lag für das Grundstück
bisher nicht vor. Für die Verlegung der Wasserversorgungsleitung ist die
Gemeinde Ottenhofen zuständig.

Für die Verlegung lag uns ein Angebot der Firma Netzer vor.

Da der Eigentümer in der KW 13 mit dem Bau beginnen wollte, wurde die
Firma Netzer aufgrund der Dringlichkeit mit der Verlegung der Leitung
beauftragt.
Die Kosten für die Verlegung betragen 8.463,00 c netto. Die Arbeiten
sind bereits erledigt.

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt die dringliche Anordnung zur
Kenntnis.

Ergebnis: 11 : 0

ß 2 = 2 f ‰ f Ø l ª Ø { 2 fi 2 f ª , 2 ` º c q = f ª ª f ª Ø ? ø 2 l ! l Æ q = 2 ‰ ‰ l ª Ø , 2 q ` ø • fi f =
f ª = 2 Ø c f 2 c = 2 fi g ! ª , q % + ! Æ = q Ł ‰ ! ª

Vortrag:
Die Gemeinde Forstinning beteiligt die Gemeinde Ottenhofen im Zuge
einer Voranfrage zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Dabei
werden u.a. alle Nachbargemeinden beteiligt und die Gelegenheit einge-
räumt, eigene Planungen, Interessen und Belange Ihres Aufgabenbe-
reichs einzubringen.
Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine Belange der Gemeinde Ottenho-
fen auf Forstinninger Flur.

Beschluss: Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Ver-
waltung und hat keine Einwendungen zur Neuaufstellung
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Forstinning.

Ergebniss: 11 : 0
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Vortrag:
Der Markt Markt Schwaben beteiligt die Gemeinde Ottenhofen im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung der Behörden bei der Aufstellung des
Bebauungsplans 81 ”Roßacker südwestlich der Finsinger Straße”. Das
Planungsgebiet erstreckt sich über mehrere Grundstücke (ca. 0,57 ha)
südwestlich der Finsinger Straße, nördlich und östlich der Schreber-
gärten und nördlich des Kindergartens St. Elisabeth:

Das Baugrundstück ist derzeit nicht bebaut. Auf der Fläche soll eine
Wohnbebauung mit Doppel- und Reihenhäusern entstehen.
Zum Umgang mit Niederschlagswasser ist im Bebauungsplan unter D
folgendes geregelt:

4. Wasserhaushalt
Es ist davon auszugehen, dass eine Versickerung nicht möglich ist.
Deshalb ist das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Nieder-
schlagswasser von besefestigten Flächen und Dachflächen gemäß
der Entwässerungssatzung des Marktes Markt Schwaben - EWS -
in der jeweils gültigen Fassung über eine Regenwasserrückhalte-
anlage in ausreichender Dimensionierung und mit gedrosseltem
Überlauf in die gemeindliche Kanalisation einzuleiten.
Die erforderlichen Berechnungen und Planungen sind durch einen
qualifizierten Fachplaner durchzuführen und vor Ausführung mittels
eines Entwässerungsplanes dem Markt Markt Schwaben zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Wenn Niederschlagswasser nicht in den
Untergrund eingeleitet werden kann, ist das Merkblatt DWA-N 153
”Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser” zu beach-
ten. Die Grundstückstentwässerungsanlase muss nach den aner-
kanntenRegelnderTechnik (DIN1986 ff)erstelltwerden.Sämtliche
Bauvorhaben müssen mit Fertigstellung an die zentrale Wasserver-
sorgung angeschlossen sein.
Das Schmutzwasser ist im Trennsystem über Anlagen abzuleiten,
die den Regeln der Technik entsprechen.



Sämtliche Bauvorhaben sind an die örtliche Abwasserbeseitungsanlage
vor Fertigstellung anzuschließen. Es wird darauf hingewiesen, dass
Schichtwasserzutritte nicht auszuschließen sind. Auf die Möglichkeit von
Regenwasser- und Grauwassernutzungsanlagen wird hingewiesen.
Die Inbetriebnahme dieser Anlagen ist dem Gesundheitsamt Ebersberg
anzuzeigen.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es keine Belange der Gemeinde Ottenhofen,
da der Umgang mit Niederschlagswasser ausreichend berücksichtigt
wurde.

Beschluss: Der Gemeinderat hat Kenntnis vom Sachvortrag der Verwal-
tung und hat keine Einwendungen gegen die Bauleitplanung
des Marktes Markt Schwaben. Auf weitere Verfahrensbeteili-
gung wird verzichtet.

Ergebnis: 11 : 0
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Beratung:
Die Bürgermeisterin gibt an, dass der Planungsverband und der Straßenpla-
ner in der nächsten Sitzung kommen. Hier wird dann die ganze Planung vor-
gestellt. Heute geht es explizit um die Ecke an der S-Bahn, da die Gemeinde
Ottenhofen ein Schallschutzgutachten in Auftrag geben muss. Dafür wäre es
sinnvoll, wenn die Bebauung an der hinteren Ecke steht.
Vom Bauamt wird erklärt, dass sich das Schallschutzgutachten nach der ent-
sprechenden Bebauung im Bereich der S-Bahn richtet. In Variante A ist die
Bebauung mit Einfamilienhaus, Doppelhaus, Einfamilienhaus und zwei
Mehrfamilienhäusern (eventuell mit Tiefgarage) geplant. Bei Variante B ist ei-
ne dichtere Bebauung durch vier Mehrfamilienhäuser geplant um für das
Wohngebiet mehr Abschirmung zu erreichen.
Die Bürgermeisterin ergänzt, dass durch das Schallschutzgutachten ermittelt
wird, ob eine Lärmschutzwand nötigt ist oder ob die unterste Häuserreihe
ausreichend ist, um den Lärm zu drosseln. Eventuell bekommt die unterste
Häuserreihe noch besondere Auflagen wie z. B. bessere Schallschutzfens-
ter, Ausrichtung der Schlafräume, etc. Vom Bauamt wird ergänzt, dass der
Grünstreifen und die spätere Bepflanzung auch dazu beitragen, dass der
Lärm nicht so in das Wohngebiet eindringen kann. Der Lärm geht haupt-
sächlich von den Rädern der S-Bahn aus, eine dichte Hecke auf Räderhöhe
könnte auch schon hilfreich sein. Außerdem gibt es Stellen, wo der Hügel hö-
her istalsdieBahnlinieundeinTeildesLärmsautomatischabgeschirmtwird.
Der Gemeinderat berät sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Be-
bauung und entscheidet sich für die Variante A.

Beschluss: Auf Basis der Variante A soll ein Schallschutzgutachten für
das Baugebiet ”Am Schlehbach” beauftragt werden.

Ergebnis: 11 : 0

ø f % + = ! fi = ‰ f % + 2 c u 2 f ‰

j 2 c ˙ ! ‰ = l ª Ø q Ø 2 fi 2 f ª q % + ! Æ = w $ 2 c ª 2 l % + f ª Ø

R ` 2 c f 2 ª f ª Æ º ˘ ´ ¸ « ?

Das neue Ferieninfo 2018 des Landkreises Erding informiert über interessan-
te Angebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien und heuer erst-
mals auch in den Pfingstferien. Es ist in der Gemeindeverwaltung zu erhalten
und wird auch an die Schulen versandt. Außerdem liegt es im Landratsamt,
Hauptgebäude, und im Fachbereich Jugend und Familie (Alois-Schießl-Platz
8, Sparkassengebäude) auf den Infoständern aus.
Im Internet ist es ab sofort zu finden unter www.landkreiserding. de/ferienpro-
gramm.
Für die Veranstaltungen der Kommunalen Jugendarbeit sind Anmeldungen
absofortmöglichbeiFrauReindl vonMontagbisDonnerstagunter08122/58-
1393 oder Frau Colletta unter 08122/58-1171 Montag bis Donnerstag”
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Das 37. Fußballderby am 10.05.2018 Pfeifenclub gegen Feuerwehr endete
3:2 für den Pfeifenclub Eicherloh.
Ein Dank an alle aktiven Spieler, die sich fair und sportlich für ihren Verein ein-
gesetzt haben.

Ein herzliches Dankeschön,
• an die Grillspezialisten Rath Dieter, Söhl Christian, Hermansdorfer Andre-

as, Seidel Markus und Patzold Robert

• an Seidel Monika, Fischer Veronika und Spies Tanja für die Kaffee-und Ku-
chenausgabe.

• an Hetz Heidi, Huber Fini, Westermeier Andrea, Seidel Maria, Seidel Moni-
ka, Richter Elisabeth, Hermansdorfer Comelia, Rothkopf Ruth, Rath Marti-
na, Spies Tanja, Komblum Stephanie, Petermann Eva-Maria und Weyer
Maria für die Kuchenspenden.

• an die Schankkellner Rothkopf Andreas, Teicht Alfred und Richter Martin.
• an den Platzmarkierer Spies Matthias.

• an unseren Spüldienst Steinhart Hans.
• an den Schiedsrichter Söhl Lorenz.
• an alle die zum Gelingen mitwirkten.
• an Fa. Huber Kies für die Spende vom Spielsand
Bei allen Anwesenden bedankt sich die Feuerwehr und Pfeifenclub für
den Besuch. Die Vereinsvorstände i.A. Söhl Lorenz
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Keine Panik - Du bist kein Versager!
Du bist ”nur” krank - das ist keine Schande
Du solltest aber dringend was dagegen tun!
Gehe zum Arzt - komme zu uns!
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sindeineGemeinschaft vonMännernundFrauen, diemiteinander ihre Erfah-
rung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und
anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraus-
setzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch mit dem Trinken aufzuhören.
Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie
erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte,
Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden; sie will sich we-
der an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen
Stellungnehmen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleibenund auch ande-
ren Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
(Auszug aus der Präambel der AA)
Wir treffen uns:
Jeden Montag, um 19.30 Uhr
Kath. Pfarrheim, Fritz-Litzlfelder-Str. 1, 85614 Kirchseeon
Jeden Dienstag, um 19.30 Uhr *)
Ev. Gemeinde, Martin-Luther-Str. 22, 85570 Markt Schwaben
Jeden Dienstag, um 19.00 Uhr
Bezirkskrankenhaus Haus 9, Station 5, Bräuhausstr. 5,
84416 Taufkirchen/Vils
Jeden Mittwoch, um 19.30 Uhr *)
Ev. Kirchengemeinde, Dr. Henkel Str. 10, 85435 Erding
Jeden Mittwoch, um 19.30 Uhr *)
Pfarrzentrum Mariä Geburt, Clubraum, Schulstr. 11,
85635 Höhenkirchen

*) gleichzeitig Treffen von AL-ANON (Angehörige und Freunde)

Und viele andere Meetings mehr in München und weiterer Umgebung!
Siehe oben oder Internet: www.anonyme-alloholiker.de bzw.
www.al-anon.de
Tel. 0800 / 58-88-384 - eine Nummer, die Du Dir merken solltest!
Täglich kostenlos erreichbar!

 

  
Landshuter Straße 29 Tel. 08122 55365-0 
85435 Erding Fax 08122 55365-50 

   Finanzbuchführung I Lohnbuchführung I Jahresabschluss I Steuererklärungen uvm. 

www.steuerfuchs.eu info@steuerfuchs.eu 

www.IhrBaumProfi.de −
Firma J. Höllinger − schnell • sauber • preiswert
Bäume fällen, kürzen, roden - Abfuhr - Mäharbeiten
Wurzelstöcke fräsen - Gartenpflege - Brennholzverkauf
− kostenlose Beratung, ˛ 0 81 22 / 17 91 661
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Nachfolgend nicht genannte Zeiten und Orte werden kurzfristig
bekanntgegeben.
Juni:
01.06. ErscheinungsterminAmtsblattGemeindeNeuching/Ottenhofen
03.06. Monatsversammlung - 10.00 Uhr Oberneuching -

Sportfischerverein Neuching e. V.
05.06. Gemeinderatsitzung - 19.30 Uhr Rathaus Oberneuching -

Gemeinde Neuching
05.06. Theaterstammtisch - 19.30 Uhr Kulturverein Neuching e. V.
08.06. Redaktionsschluss Amtsblatt Gemeinde Neuching/Ottenhofen
09.06. Grillfest SV Alt Niederneuching e. V.
13.06. Ausflug - 07.00 Uhr - Kath. Frauengemeinschaft Neuching
15.06. ErscheinungsterminAmtsblattGemeindeNeuching/Ottenhofen
16.06. Kameradschaftsfischen - 12.00 Uhr Weiher II, Lüß Sportfischer-

verein Neuching e. V .
16.06. Fischerfest ab 17.00 Uhr Weiher II, Lüß Sportfischerverein Neu-

ching e. V.
22.-24.06. Vereinsausflug Kulturverein Neuching e. V.
22.06. Redaktionsschluss Amtsblatt Gemeinde Neuching/Ottenhofen
24.06. Radlausflug Neichinger Löwen
26.06. Gemeinderatsitzung - 19.30 Rathaus Oberneuching Gemeinde

Neuching
28.06. Tagesausflug zum Walchensee - 08.30 Uhr ON / 08.35 NN -

AK Senioren und Soziales
29.06. ErscheinungsterminAmtsblattGemeindeNeuching/Ottenhofen

FFNiederneuching: Jeden 4. Sonntag im Monat Monatsversammlung,
10.00 Uhr

FF Oberneuching e. V.: Jeden 1. Montag Übung
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die schulischen Prüfungen laufen bereits auf Hochtouren und die Kinder
und Jugendlichen können hoffentlich bei schönem Wetter die Pfingstfe-
rien genießen. Trotzdem müssen auch schon die Sommerferien geplant
werden und es freut mich sehr, dass auch dieses Jahr das Team des Fe-
rienprogramms mit den Vereinen und weiteren engagierten Bürgerinnen
und Bürgern ein umfangreiches Programm mit tollen und interessanten
Angeboten erstellen konnte.

Herzlichen Dank dafür an alle Mitwirkenden sowie an das Ferienpro-
grammteam mit Bärbel Bartl, Tanja Hopfner, Steffi Lupperger und Heidi
Stimmer.

Wie in den vergangenen Jahren schon wird auch heuer kein Programm-
heft ausgedruckt.
Die Angebote können auf der Internetseite der Gemeinde Neuching un-
ter www.vg-oberneuching.de/Neuching/Ferienprogramm eingesehen
und ausgedruckt werden.
Die Buchung und Abholung der Ferienpässe erfolgt wie bisher zu den im
Programmbzw. indennachstehendenTeilnahmebedingungengenann-
ten Zeiten und Konditionen.
Allen Kindern und Jugendlichen mit ihren Familien aber auch den sonsti-
gen Mitwirkenden und den Veranstaltern wünsche ich viel Freude und
Spaß bei den Veranstaltungen, einen schönen Sommer und hoffentlich
auch eine sonnige, erholsame Ferien- und Urlaubszeit.

Euer/Ihr Hans Peis, 1. Bürgermeister
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Die Maibaumvereinigung Niederneuching möchte sich mit einer kleinen
FeierbeiallenHelferinnenundHelfern,die in irgendeinerFormamGelin-
gen des Maibaumaufstellens, den Vorbereitungen und den Veranstal-
tungen beteiligt waren bedanken und zu einem gemütlichen Abend ein-
laden.
Termin ist am Samstag, der 02. Juni am Wenhard-Hof. Beginn ist um
19.30 Uhr.

Für Essen und Getränke wird gesorgt.

Wir freuen uns auf Euer kommen!
Maibaumvereinigung Niederneuching
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Unser nächster Theaterstammtisch findet am Dienstag, den 5. Juni, ab
19:30 Uhr beim alten Wirt in Oberneuching statt.
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Unser diesjähriger Ausflug findet am Mittwoch, 13. Juni 2018 statt und
führt uns zur Wallfahrtskirche Tuntenhausen, in die Klosterbrauerei
Baumberg und auf die Fraueninsel im Chiemsee.
Abfahrt: 7.00 Uhr NN -Wolfsleben -Lüß - ON
Anmeldungen nehmen Monika Mair, Tel. 0170 5928210 und Angela
Vilgertshofer, Tel. 08123/2715, bis spätestens Mittwoch, 06. Juni 2018,
entgegen.
Wir laden Euch hierzu recht herzlich ein.
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Herzliche Einladung zum Feuerwehr-Aktionstag am Sonntag, den 03.
Juni, von 13.00-16.00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Niederneuching.
Die Besucher erwartet Technik zum anfassen, interessanten Vorführun-
gen und Informationen rund um die Feuerwehr.
Dazu beantworten wir bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen
Fragen zu aktiven Mitgliedschaft von Männern und Frauen sowie in un-
serer Jugendfeuerwehr.

Programm:
13.00 Uhr Beginn
13.30 Uhr Vortrag / Vorstellung der Feuerwehr
14.30Uhr Vorstellung der Ausrüstung (mit Gelegenheit diese selbst an-

zuprobieren)
15.30 Uhr Feuerlöschvorführung
Schauen Sie vorbei und informieren Sie sich unverbindlich über eines
der interessantesten, schönsten und wichtigsten Ehrenämter.

Unsere nächste Übung findet am Freitag, den 1. Juni statt.
Beginn: 19:30 Uhr. Interessierte Neumitglieder herzlich willkommen!

Funkübung für eingeteilte Mitglieder am Freitag, den 8. Juni, Beginn
18:45 Uhr.



Betreutes Wohnen zu Hause /
Ambulanter Dienst
Die meisten älteren Menschen wollen zu
Hause bleiben, auch wenn sie auf Hilfe
angewiesen sind.

Das Betreute Wohnen zu Hause und Ambulanter Dienst schaffen
Hilfestrukturen:

• Beratung und Unterstützung bei der Pflegeeingradung

• Professionelle, individuelle Grund-/Behandlungspflege durch
Fachpersonal

• Pflegeberatung für pflegende Angehörige, individuell, kostenlos und
schnell

• Einkaufshilfe/Fahrdienste/Gartenhilfe

• Unterstützung bei der Vorsorgevollmacht

Auf diese Weise soll den Seniorinnen und Senioren ein höchstmögliches
Maß an eigenständiger Lebensführung in der eigenen Wohnung ermög-
licht werden. Nutzen Sie die persönliche Beratung und vereinbaren Sie
einen Termin.

Sprechzeiten: Montag, Mittwoch u. Donnerstag, von 09.00 -12.00 Uhr
und nach Vereinbarung. Tel.: 08122/95834-20 o. 08122/95834-24.
Email: bwzh-oberding § pflegesterngmbh.de /
pflegdienst-oberding § pflegesterngmbh.de

Nächste Sprechstunde im Seniorenzentrum Finsing:
Mittwoch, 13.06.2018, von 10.00 bis 12.00 Uhr und nach
Vereinbarung.

”Stark für andere” − mit wenig Zeit viel bewirken
Wir suchen dringend ehrenamtliche Mitarbeiter, die gegen eine Auf-
wandsentschädigung bei uns mitarbeiten.
Sie sind versichert und erhalten kostenlose Schulungen.
Bitte melden Sie sich, Sie arbeiten für einen guten Zweck.

Donnerstag, 28.06.2018
-Vom Walchensee zum Fahrenberg
Besichtigung des Walchenseekraftwerks.
Fahrt mit der Herzogstandbahn auf den
Fahrenberg (1.600 m).
Einkehr- und Wandermöglichkeiten.
Kosten 20,00 c inkl. Seilbahnfahrt

Abfahrt:
Bushaltestelle Ortsmitte - Oberneuching: 08:30 Uhr
Bushaltestelle Ortsmitte -Niederneuching: 08:35 Uhr

Anmeldungen: bitte bis 26.06.2018 an Frau Thalmair
Tel. 08123/9326-60 im Rathaus Oberneuching

Es ladenherzlichein: 1. Bürgermeister Hans Peis, die Seniorenreferenten
und der Arbeitskreis Senioren und Soziales
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Der • Æ ! c c Ø 2 fi 2 f ª , 2 c ! = Neuching lädt in diesem Jahr wieder ein zum
ß 2 c Ø Ø º = = 2 q , f 2 ª q = ˇ am Samstag, 8. Sept. 2018.

Nähere Infos kommen rechtzeitig.
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So.,03.Juni 125-jähriges Gründungsfest Freischütz Walpertskirchen.
Treffpunkt um 7:30 Uhr am Kiga
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So.,15.Juli Hoffest mit Steckerlfischessen
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Unser diesjähriges Grillfest findet am Samstag, 09.06.18, ab 17.00 Uhr
am Schützenheim in Niederneuching statt.

Wir möchten hiermit recht herzlich alle Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde dazu einladen.

Für den Aufbau und Abbau möchten wir unsere Mitglieder um Hilfe
bitten.
Aufbau am Samstag, 11.00 Uhr, Abbau Sonntag 09.00 Uhr

Die Vorstandschaft
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Von Mi. 04.07 - Sa.07.07. findet dieses Jahr wieder unser Einladungstur-
nier statt.
Mi. - Fr. ab 19.00 Uhr und Sa. ab 08.00 Uhr. Es ist jeder herzlich eingela-
den vorbeizuschauen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

AuchdiesesJahrsuchenwirwiederdenGemeindemeister,undzwaram
Sa. den 28.07.
Meldungen werden ab sofort unter
stockschuetzen § spvgg-neuching.de oder unter Te1.08123-924651
entgegengenommen.
Infos auch auf der Homepage des Vereins unter www.spvgg-neu-
ching.de. JedenMittwochab18.30Uhr(außerbeiRegen) findetauchun-
ser Training für interessierte Damen, Herren und Jugendliche statt. Wer
Interesse hat soll einfach vorbeikommen.
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Nachfolgend nicht genannte Zeiten und Orte werden kurzfristig
bekanntgegeben.
Juni:
Fr.08.06. DJK Geburtstagsfeier - 19.00 - Sportgaststätle DJK Otten-

hofen
Di.12.06. Gemeinderatssitzung - 19.30 - Schützenheim Gemeinde

Ottenhofen
Mo.25.06. Treffen der Heimatforscher - 19.00 Feuerwehrhaus Otten-

hofen Treffen der Heimatforscher
Fr.29.06. Sommerfest - 14.00 - Kindergarten Ottenhofen Kindergarten

Ottenhofen
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Juni 2018, ab 14:00 Uhr im Schützenheim statt.
Falls ein Fahrdienst gewünscht wird, bitte Gertie Tel. 46897 anrufen .
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Wir möchten uns bei allen Helfern, die uns so tatkräftig bei der Vorberei-
tung und Durchführung des Festes rund um den Maibaum 2018 unter-
stützt haben, recht herzlich bedanken und laden zum Helferessen am
Sonntag, den 10. Juni 2018, um 11.30 Uhr, bei Camillo ein.
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
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Liebe Senioren,
vor der langenSommerpause ladenwir Euchnochmalherzlichzueinem
gemütlichen Beisammensein in die Trattoria Camillo ein.
Es erwartet Euch ein humorvolles und abwechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm, bei dem Ihr unter anderem unter Beweis stellen könnt,
dass Ihr waschechte Bayern seid.

Nachdem wir unsere geistigen Fähigkeiten gezeigt haben, trainieren wir
unsere Lachmuskeln und ein bisschen unsere körperliche Fitness. Lasst
Euch überraschen!

Auf Euer Kommen freuen sich die Seniorenverantwortlichen des Pfarr-
gemeinderates und Gemeinderates sowie Euer Wirt Camillo mit seinem
Team
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LiebeMamas,Papas,OmasoderOpas,sucht ihrnochmiteuren ”Kleins-
ten” im Alter von 0-3 Jahren Kontakt zu anderen Spielkameraden? Da
wär die Spielgruppe doch das Richtige um zu spielen, zu singen und zu
toben!
Gleichzeitig bietet das Treffen für die Eltern oder Großeltern eine Gele-
genheit, sich kennen zu lernen und sich auszutauschen . Die Mutter-
Kind- -Gruppen freuen sich immer sehr über neuen Zuwachs!

Im Moment gibt es eine Spielgruppe:
Freitags ab 08.30 Uhr (Leitung Frau Kirchner) Jahrgänge 2015 bis 2018

Es kann jederzeit eine neue Gruppe für die ”Kleinsten” starten. Möglich
wäre es jeden Vormittag.
Wer Interesse hat kann jederzeit am Freitag dazu stoßen oder sich bei
Claudia Zehetmair, Tel. 0175/3677789 melden.
Der Mutter-Kind-Raum befindet sich im Gebäude der Schule im EG, Ein-
gang links neben der Bücherei.
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Samstag, 02. Juni - Hl. Marcellinus u. hl. Petrus, Märtyrer
ER 18:00 1. Sonntagsmesse m. Fronleichnamsprozession
ON 18:00 Wortgottesfeier

Gebetsandenken: f. + Eltern Anna u. Johann Rauch

Sonntag, 03. Juni - 9. Sonntag im Jahreskreis
1. Lesung: Dtn 5, 12-15, 2. Lesung: 2Kor 4, 6-11,
Evangelium: Mk 2, 23 - 3, 6

OH 9:00 Heilige Messe m. Fronleichnamsprozession
MO 9:00 Wortgottesfeier

Gebetsandenken: f. beiders. + Eltern Deutscher/Kaiser,
beiders. + Geschwister, Schwäger, Schwägerin und +
Nichte Marlene

EL 10:30 Wortgottesfeier
Gebetsandenken: f. + Ehefrau u. Mutter Gertraud Bisl z.
1. Jahrtag, f. + Eltern August u. Karolina Bisl u. Tante Maria,
f. + Sohn Udo Rath, + Schwiegersohn Sylvester Hartl

EL 11:30 Taufgottesdienst Xaver Leonhard Martik

Dienstag, 05. Juni - Hl. Bonifatius, Bischof, Glaubensbote, Märtyrer
US 19:00 Wortgottesfeier

Gebetsandenken: f. + Verwandtschaft von Dorfen

Mittwoch, 06. Juni - Hl. Norbert v. Xanten, Bischof, Ordensgründer
ER 19:00 Wortgottesfeier

Donnerstag, 07. Juni - Donnerstag der 9. Woche im Jahreskreis
ON 19:00 Wortgottesfeier

Gebetsandenken: f. + Josef Kressirer und Anna u. Walter
Wagner, f. + Klaus Pointner

Samstag, 09. Juni - Unbeflecktes Herz Mariä
ER 17:00 Taufgottesdienst Mariella Hütter
ER 18:00 Wortgottesfeier (mit Möglichkeit zum Schnupperministrieren

für neue Ministranten)
Gebetsandenken: f. + Tochter Silvia Bergmeier, f. + Eltern u.
Großeltern Gerlinde u. Anton Klaus u. Verwandte, f. + Maria
u. Lorenz, Peter u. Lenze Bauer, f. + Ehemann u. Vater
Georg Stadler

Sonntag, 10. Juni - 10. Sonntag im Jahreskreis
1. Lesung: Gen 3, 9-15, 2. Lesung: 2Kor 4, 13 - 5, 1,
Evangelium: Mk 3, 20-35

EL 9:00 Wortgottesfeier - Familiengottesdienst -
Gebetsandenken: f. + Eltern u. Schwiegereltern Johann u.
Anna Köberle u. Anna u. Georg Steinhart, Bruder, Schwager
u. Onkel Hubert Köberle u. Verwandte

NN 9:00 Wortgottesfeier
Gebetsandenken: f. + Eltern Max u. Luise
Ismair und Oma Anna Mair

MO 10:30 Wortgottesfeier - Familiengottesdienst
Gebetsandenken: f.+ Ehemann u. Vater Wilhelm Scharnagl,
Sohn Franz und + Eltern; f. + Tochter u. Mutter Waltraud,
Eltern u. Verwandtschaft, f.+ Mitglied der Frauengemein-
schaft Barbara Gmeiner

OH 10:30 Wortgottesfeier
Gebetsandenken: f. + Eltern Tauschek u. Verwandtschaft

OH 11:30 Taufgottesdienst Veronica Namukwa

Dienstag, 12. Juni - Dienstag der 10. Woche im Jahreskreis
SH 19:00 Wortgottesfeier

Mittwoch,13.Juni -Hl.Antoniusv.Padua,Ordenspriester,Kirchenlehrer

MO 19:00 Wortgottesfeier
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Hinweis zur Angabe von Messintentionen:
Ab sofort liegen in den Schriftenständen der Kirchen Kuverts zur Angabe
einer Messintention aus. Diese Kuverts können Sie ausgefüllt und unter-
schrieben, sowie mit der Gebühr von c 5 versehen, beim Gottesdienst in
die Kollekte legen, bzw. in den Sakristeien oder in den Pfarrbüros abge-
ben. Auf dem Kuvert steht genau beschrieben, wie es funktioniert und
was zu beachten ist.
Gerne können Sie aber auch weiterhin persönlich in den Pfarrbüros zu
den Öffnungszeiten Ihre Intentionen aufgeben. Achten Sie bitte darauf,

dass außerhalb der persönlichen Annahme im Pfarrbüro und des Ku-
verts fürMessintentionenkeineweiterenMöglichkeitenzurAbgabeeiner
Intention gegeben sind.

Hinweis zur den Gottesdiensten:
Liebe Gottesdienstbesucher, künftig werden Sie in der Gottesdienstord-
nung anstatt der üblichen Heiligen Messe eine Wortgottesfeier vorfin-
den. Dies kommt daher, dass ich auswärts bin und meine eigentliche
Vertretung für diesen Fall, Pfarrer i.R. Dr. Franz Gasteiger erkrankt ist
und eine längere Zeit der Erholung benötigt um wieder auf die Beine zu
kommen. Die bestellte Heilige Messe wird dennoch gelesen, wenn auch
nicht vor Ort. Ihre Intention wird an die Erzbischöfliche Finanzkammer
geschickt und dort an dieMission weitergeleitet, wo in Ihrem Anliegendie
Heilige Messe gelesen wird. Bei der Wortgottesfeier zu Hause wird in
den Fürbitten ihre Intention als Gebetsandenken berücksichtigt. Es ist
dasselbeProcederewelchesaufdenneuenKuverts fürMessintentionen
beschrieben wird: ”Sollte in der Gottesdienstordnung ein ”Gebetsanden-
ken” für Ihre Intention stehen, oder entfällt die Heilige Messe bzw. wird
stattdessen eine Wortgottesfeier gefeiert, dann wird automatisch Ihre In-
tention über dieErzbischöflicheFinanzkammer in dieMission zur Persol-
vierung weitergeleitet. −Ein Ersatz in der hiesigen Gottesdienstordnung
bei entfallenem Gottesdienst kann nicht gewährleistet werden.” Besten
Dank für Ihr Verständnis und Vergelt’s Gott Herrn Diakon Thomas Zami-
ner, der mich in meiner Abwesenheit wie selbstverständlich vertritt.

Dekan Michael Bayer

Pfarrverbandswallfahrt:
Die diesjährige Pfarrverbandswallfahrt zum Kloster Scheyern findet am
Samstag, den 30.06.2018 statt. Abfahrt ist um 14.30 Uhr (abweichend
die einzelnen bekannten Zusteigestellen). Um 16.00 Uhr ist eine Kir-
chenführung, um 17.00 Uhr findet die Wallfahrtsmesse in der Klosterkir-
che statt. Anschließend wird eingekehrt, bevor wir wieder nach Hause
zurückfahren. Die Organisation liegt dieses Jahr beim Pfarrgemeinderat
Eichenried. Herzliches Vergelt’s Gott.

EINLADUNG ZUR PRIMIZ von Herrn THOMAS BELITZER:
Herr Diakon Thomas Belitzer wird am 30. Juni 2018 im Hohen Dom zu
Freising durch Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zum Priester geweiht
und steht am Sonntag, den 8. Juli 2018, um 10 Uhr in Tacherting seiner
ersten Heiligen Messe vor. Diese Primiz können wir als Mitglieder seines
künftigen Einsatzpfarrverbandes mitfeiern.
Dazu ist ein Bus organisiert der am 8. Juli 2018, um 7:30 Uhr an der
Moosinninger Kirche abfährt. Die Rückfahrt ist ab Tacherting um 18:30
Uhr nach Moosinning. Um 10 Uhr beginnt der Primizgottesdienst, im An-
schlussdaran istdasPrimizmahlbevor wirnachderPrimizvesper wieder
nach Hause fahren.
Die Unkosten für den Bus werden durch die Mitfahrenden geteilt c15 bei
50 Personen. Essen und Getränke sind eigens zu bezahlen. Die Anmel-
dungen nimmt ab sofort das Pfarrverbandsbüro Moosinning unter der
Telefonnummer 08123/1404 entgegen.

Eichenried/Moosinning:
Das Pfarrbüro Eichenried ist am Montag, den 04. und 18.06.2018 ge-
schlossen!

Herzliche Einladung zum ”Kennenlerntreffen” der neuen Ministranten
von Moosinning, Eichenried u. Eicherloh am Freitag, den 08.06.2018,
um 16.00 Uhr im Pfarrheim Eichenried.

Am Freitag, 08.06.2018, um 17.00 Uhr findet das Infotreffen der Mini-
Romwallfahrer von Moosinning u. Eichenried im Pfarrheim Eichenried
statt.

Oberneuching/Ottenhofen:
Herzliche Einladung zum Bibelkreis am Mittwoch, den 06.06.2018, um
19.45 Uhr im Pfarrheim Oberneuching.

Das Pfarrbüro Oberneuching ist vom 19. bis einschl. 22.06.2018
geschlossen!

In dringen Fällen bitte an das Pfarrverbandsbüro Moosinning wenden
unter Tel.: 08123/1404.

Dienstag, 12.06.2018, um 14.00 Uhr Seniorennachmittag bei Camillo in
Ottenhofen!

Vorankündigung:
Herzliche Einladung zur Landkreiswallfahrt am Sonntag, den
24.06.2018, um 10.00 Uhr in Maria Thalheim.

Die diesjährige Tiersegnung findet am Samstag, den 21. Juli 2018, um
11.00Uhr inMoosinningamKanalkreuzoberhalbderGrundschulestatt.
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Sonntag, 03. Juni
09.00 Christuskirche - Gottesdienst mit Abendmahl

Fritsch, 1. So. n. Tr.
09.00 Kath. Kirche St. Peter Forstern

Gottesdienst mit Abendmahl von Aschen
10.30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Fritsch
10.30 Auferstehungskirche, Kindergottesdienst, Team

Sonntag, 10. Juni, 2. So. n. Tr.
09.00 Christuskirche, Gottesdienst, Keller
10.30 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Abendmahl, Keller
10.30 Auferstehungskirche, Zwergerlgottesdienst v. Aschen

Donnerstag, 14. Juni
10.00 Seniorenheim Oberding, Gottesdienst, Fritsch

Sonntag, 17. Juni - 3. Sonntag n. Tr.
09.00 Christuskirche, Gottesdienst, Oechslen
09.00 Kath. Kirche St. Bartholomäus Hörlkofen, Gottesdienst mit

Abendmahl, v. Aschen
10.30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Oechslen
10.30 Auferstehungskirche, Kindergottesdienst, Team

Mittwoch, 20. Juni
19.00 Kath. Unterkirche Grünbach, Ökumen. Taizégebet

Freitag, 22. Juni
14.30 Pichlmayr Sen.zentrum, Gottesdienst, Fritsch
15.30 Heiliggeist-Stift, Gottesdienst, Fritsch
16.30 Fischers Sen.zentrum, Gottesdienst, Fritsch

Sonntag, 24. Juni - 4. So. n. Tr.
09.00 Christuskirche, Gottesdienst mit Abendmahl, Fritsch
10.30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Fritsch

Unser Team:
Pfarrer Christoph Keller, Pfarrer Henning von Aschen,
Pfarrerin Andrea Oechslen, Pfarrer Roland Fritsch,
Rel.Pädagogin Jennifer Fehr, Lektorin Andrea Jarmurskewitz,
Lektor Werner Müller
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Sonntag, 3. Juni - 1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Gottesdienst mit Abenmahl

Mittwoch, 6 Juni
10.30 Ökumenischer Gottesdienst im Seniorenzentrum Finsing mit

Gemeindereferentin Geisberg und Pfr. Fuchs

Sonntag, 10. Juni - 2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Gottesdienst
11.15 Familiengottesdienst in Forstinning im Mehrzweckraum am

Sportplatz
11.15 Kleinkindergottesdienst

VERANSTALTUNGEN
Dienstag, 5. Juni
19.30 Treffen der Anon. Alkoholiker u. ihrer Familien

Mittwoch, 6. Juni
09.00 Rhythmus und Bewegung mit Frau Bauer

Gymnastik mit Musik mit Schwerpunkt Problemzonen und
Wirbelsäulengymnastik sowie Präventivgymnastik mit Pilates.

10.30 Seniorengymnastik mit Frau Weindl Leichte Gymnastik mit
Musik zur Erhaltung der Beweglichkeit im Alter, auch
Gymnastik im Sitzen

18.30 Rhythmus und Bewegung mit Frau Knäble Gymnastik mit
MusikmitSchwerpunktProblemzonenundWirbelsäulengym-
nastik

Freitag, 8. Juni
18.30 Jugendtreff mit Rel.-Päd. Scheyerer

Dienstag, 12. Juni
09.16 Dienstagsrunde - für mitteljunge Frauen − Wir fahren ins

Psychiatrie-Museum am Isar-Amper-Klinikum München Ost
(Haar). Wir erfahren, wie sich die Behandlung in den letzten
100 Jahren verändert hat (Führung). Anmeldung im Pfarramt.

19.30 Treffen der Anon. Alkoholiker u. ihrer Familien

Mittwoch, 13. Juni
09.00 Rhythmus und Bewegung mit Frau Bauer Gymnastik mit

MusikmitSchwerpunktProblemzonenundWirbelsäulengym-
nastik sowie Präventivgymnastik mit Pilates.

10.30 Seniorengymnastik mit Frau Weindl Leichte Gymnastik mit
Musik zur Erhaltung der Beweglichkeit im Alter, auch
Gymnastik im Sitzen

18.30 Rhythmus und Bewegung mit Frau Knäble Gymnastik mit
Musik mit Schwerpunkt Problemzonen und Wirbelsäulen-
gymnastik

Donnerstag, 14. Juni
18.30 Tanz mit - Tanzen für mitteljunge Frauen mit Frau Tappe

Tanzen macht Spaß und schult Körper und Geist.
Wir tanzen im Kreis, zu zweit oder in anderen Formationen.

Freitag, 15. Juni
18.30 Jugendtreff mit Rel.-Päd. Scheyerer

Weitere Infos über dieEvang. Kirchengemeinde Markt Schwaben unter:
www.marktschwaben-evangelisch.de

… º ª q = f Ø 2 q

7 f 2 7 2 l = q % + 2 @ 2 ª = 2 ª § 2 c q f % + 2 c l ª Ø f ª ß ! 4 2 c ª

Zahl der Widersprüche um mehr als ein Drittel gesunken
Die jährlich rund 1,58Millionen RentenbescheidederRentenversiche-
rung finden bei den angehenden Rentnerinnen und Rentnern eine im-
mer höhere Akzeptanz. Das ergibt sich aus Zahlen der Deutschen
Rentenversicherung.
Danach ist die Zahl der Widersprüche gegen Rentenbescheide in den
vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel gesunken. Wurde
2007 noch in rund 232.000 Fällen Widerspruch gegen einen Renten-
bescheideingelegt,wardies2017nurnoch rund148.000MalderFall.
Allein 2017 gab es einen Rückgang um rund sieben Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr.
”Wir führen diese erfreuliche Entwicklung unter anderem darauf zu-
rück, dass wir unseren Versicherten seit einigen Jahren schon frühzei-
tig ihren Versicherungsverlauf zusenden”, so die Deutsche Renten-
versicherung. Der Versicherungsverlauf gibt wieder, welche Daten
aus der eigenen Versicherungsbiografie die Deutsche Rentenversi-
cherung bereits
gespeichert hat. Er ist Grundlage der späteren Rentenberechnung.
”Wir empfehlen unseren Versicherten daher, den Versicherungsver-
lauf frühzeitig zu überprüfen und uns beiLücken geeignete Unterlagen
und Nachweise zuzusende”, so die Rentenversicherung weiter. Nur
bei einem vollständigen Versicherungsverlauf kann die Rente richtig
berechnet werden. Geklärte Versichertenkonten sind Voraussetzung
für eine qualitativ hochwertige Arbeit der Rentenversicherung und
können Fehler in Rentenbescheiden bereits frühzeitig vermeiden.
Hervorzuheben sei auch die positive Wirkung der verstärkten Informa-
tionsarbeit der Deutschen Rentenversicherung, heißt es weiter. Sie
habe dazu beigetragen, dass sich Versicherte im Rahmen der Alters-
vorsorgeplanung früher als in der Vergangenheit aktiv mit ihren An-
sprüchen in der gesetzlichen Rentenversicherung auseinanderset-
zen. Widersprüche gegen Bescheide der Rentenversicherung sind
damit oft entbehrlich geworden. ”Auch haben wir die Qualität unserer
Rentenbescheide in den letzten Jahren deutlich verbessert, indem wir
sie verständlicher formuliert und übersichtlicher gestaltet haben”, so
die Rentenversicherung. Ebenso habe das Auslaufen einzelner Ren-
tenarten, wie der Altersrente nach Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeit,
bei denen in der Vergangenheit vermehrt Widersprüche eingelegt
wurden, zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.
Weitere Informationen gibt es bei allen Auskunfts- und Beratungs-
stellen der Deutschen Rentenversicherung, am kostenlosen Service-
telefon unter 0800 1000 4800 und im Internet unter
www.deutsche-rentenversicherung.de.
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